
Besprechungen
Der Leser, dem Philosophie nd Theorie der Wissenschaften niher lıegen, wird sıch

OT allem MI1 dem eıl des Buches, den Prinzıpien" funktionellen Bewegungs-
lehre;, beschäftigen (1—38 Dabei SC1 noch ausdrücklich auf das Kapiıtel ber Be-
WESUNSSTAUM und Bewegungszeıt (43—5/:) hingewiesen. Dort stellt der ert dıie
These Auf; da{ß dıe funktionelle Selbstbewegung weder physiologisch noch psycho-
logisch erklärt werden kann, „weıl die Lebenstunktionen sıch e1iNem anderen
Raum-e1It--System vollziehen als die physischen nd psychischen Prozesse“ (54)
Zwar möchte 380128  = be1 dieser interessanten un uch wissenschaftstheoretisch be-

_ deutsamen These eine nihere Erörterung un Begründung cehen. Es kann bernicht geleugnet werden, daß dabe]l C gyroßer Vorzug dieses Werkes aufgegeben
werden müßte: das StreNgE Einhalten der Grenzen, die T1e1N physiologischen
und psychologischen Betrachtungsweise gCeZOgCN smd Gilen

Welty, F PS Herders Sozialkatechismus. I1 Der Aufbau der (Zemeıin-
schaftsordnung. e QU (XV u. 397/ S LLL Die Ordnung des Wırtschafls-

Yebens; Arbeit UuUnN Eıigentum. S 30 (XVI b 484 $ Freiburg 1953 bzw. 1958,
Herder. 1804 bzw.

( Dieser un: Band, 1e 1 ihrer Anlage und praktıschen Zielsetzung durchaus
die Lıinıe des Bandes weiterverfolgen vgl Schol 19521 104 ft.), behandeln
en „Aufbau der Gemeinschaftsordnung“ den Fragenkreıs „Arbeıt
Eigentum“. Die Begrenzung auf die Sozialethik, die laut Orwort das
Thema des aut VACK Bände berechneten Gesamtwerkes bılden sollte, 1ST damıt aller-

dıngs endgültig gesSpreNg£Zt, nachdem sich schon 1ı als unmöglich
hatte, diese Grenze scharf einzuhalten. Weit über Ankündigung, C111C Sozial-
ethik vorlegenP wollen, hinausgehend, bietet ert SOMMLT C1NE Soziallehre. Unter
denKatechismusfragen sınd daher solche i der Fassung ANWas ist?“ ebenso häufig
z  1e solche, die „Was darf?“, „Was sol1?“ „Was mu{f$?“ lauten.

In Band P CErWEIST sich diese Programmüberschreitung als schlechterdings W111-

gend, weıl „Autbau“ der Gemeinschaftsordnung selbstverständlich nıcht die Tatıg-
keit des Aufbauens, sondern das AauUus der Natur der Sache sich ergebende un-
SOWEILLT uch „seinsollende“) Gefüge, die Soztalstruktur, bedeutet, WOTraus annn dıe
ethischen Normen als folgerecht sıch ergebende Anforderungen ın das menschliche
Verhalten Sänerhalb dieses Ordnungsgefüges abgeleitet werden.

Vıer Schichten dieser Autfbau der Gemeinschaftsordnung auf Ehe und
Famailie (1—113); das, WwAas ert. „die Gesellschaft“ nennt, nämlich die Berufs-
stände oder Leistungsgemeinschaften ı Sınn einer Berufsständischen Ordnung (114
bis ’ olk un Staat 9—2  , die Gemeinschaft der Völker un: Staaten
7533521
Auttallig ı15%; da{fß das; W d4as WI1IIL die „freie Gesellschaft“ ı Gegensatz um Staat

nennen pflegen, keiner Stelle erscheint; den PTatz: 111a  - S1C suchen würde
(Abschnitt 23 N1MMT ihrer Statt die doch ı1 ınn ZUr „Infrastruktur”

des Staates gehörende ,,BO“ C1MN. Dasselbe gıilt übrigens VOINl den (UOrts- Gemeinden,
die ı >  recto überhaupt keıine Erwähnung finden, sondern 1Ur SOZUSASECH obliquo,
dort nämlich, die Analogie 7wischen Berufsständen un Gemeinden erortert
wiırd (135 Zwei wichtige Fragenkreise tallen infolgedessen AuSs erstier Stelle
das Verhältnis VO  = „freier“ Gesellschaft und Staat 188808 der heute brennenden

Frage,W1e W.I1L zwischen der Szylla der Staatsomn1ıpotenz und der Charybdıs der
1LLUT durch die Macht des Staates bändigenden;Mächte“ der Gesell-

schaft hindurchsteuern sollen haben die Liberalen recht, die alles daransetzen, dıe
‚ Staatsma und Staatstätigkeit beschränken, der die Sozialisten, die übrigens
Sanz ınn der traditionellen Staatsphilosophie Staat den (Garanten des

Rechts erblicken un: darum bei ihm Schutz suchen C: die Vielzahl bedrohlicher
Mächte gesellschaftlichen un wirtschaftlichen Raum, denen 1Ur jeweıls eINC

- „countervailing power“ CNTIZEZSCNZUSELZEN doch C1NE allzu mechanistische
darum 11121 1nn christlicher Soziallehre unzureichende Lösung wäre? An zweıter
Stelle entftfällt der Grundsatz des nıcht. ı117 ENSCICH Sınn staatsrechtlichen, sondern

dıie umtassende regionale UN funktionelle Realisierung des Subsidiaritätsprinzipsdarstellenden Förderalismus.
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Besprechungen
Soweit staatsréchtliäle rFragen (Fragefi des Verfassiings—, des >Vgrwaitun’gsr‘e‘&xtsu. a. m.) behandelt werden, 1St die Terminologie leider oft untechnısch; wareber doch wünschenswert, UuUNseTeMn strebsamen jungen Nachwuchs, der sıch auf died M E mar r -a Arbeit 1mM soz1alen un polıtıschen Raum vorbereitet, nıcht 1Ur gesunde Grund-

satze, sondern auch die richtigen Bezeichnungen beizubringen. Auf dıe hıer Zu be-
klagende Schwäche ISt Ja uch VO'  u anderer zustäindiger Seıte bereits hingewiesenworden. Beım Steuerrecht erliegt ert der Versuchung, sıch 1N steuertechnische
Fragen einzulasssen, miıt der Folge, dafß technısche Modalitäten sıch ethisch
gewerte werden, die ELE: 1m Zusammenhang MIt dem Steuersystem sowı1e

Berücksichtigung der Vor- un Rückwälzungsprobleme, des Zusammenhangs7zwischen Fiskalpolitik und monetarer Politik us W beurteilt werden können.
Die Verdeutschung vVvon „Ordinatıo rationıs“ durch „Anordnung der Vernunft“(IE:; Fr 77) 1St unzureichend. Der eNnet1IY „rationıs“ 1St ambivalent: zugleich SCH.auctor1s VO  z} der-_ Vernunft ausgehend) und SCH, epexegeticus Il mıiıt vernünf-tıgem nhalt) Dem dürfte das deutsche Wort „Vernunftordnung“ wohl am besten

entspre
Band IT csollte nach dem ursprunolichen Plan die ganze-„Ordnung des Wil‘ £fschaftslebens“ behandeln (Vorwort); die Fülle des Stoftes Lrotzte jedoch diesem

Vorhaben, und bringt ertt. 1n diesem Band LLUTE die gewissermaßen autf derGrenze VO Sozialordnung 1m allzemeinen und Wirtschaftsordnung ım besonderenliegenden Fragen, die Arbeit un Eıgentum kreisen.‘ Dabei vertfährt ent- V

SCRCH der Bezeichnung des Bandes S dafß ZAAUGTSE das Eıgentum die Reihe kommt,
danach erst die Arbeit; auch hiıer tolgt auf eiınen Abschnitt über Würde un Rechte
der menschlichen Arbeit un dıe Behandlung des Lohnarbeitsverhältnisses zunächst
die Eıgentumsbildung 1n Arbeiterhand un: zuletzt erst die Frage eines Mıt-
bestimmungsrechtes al Arbeit. Man wırd anerkennen mussen, dafßs eine Reihepraktischer Gesichtspunkte diese an sıch befremdliche: Reihenfolge rechtftertigen.In der Eigentumsfrage hätte e1In noch enNgerer Anschluß den hl. Thomas
und seine klassische Unterscheidung 7zwiıischen SUS communIi1s un Administratio
dispensatio partıcularıs S 1n I1 II 66) dıe Klarheıt ohl noch erhöht. Leider
mufß auch ın diesem Abschnitt der oft Sanz und Sar untechnısche Sprachgebrauchdes erf eklagt werden. Der in der Begrifiswelt des deutschen bürgerlichen Re
Oogene, schärfste Unterschi O —

A e © E
eidung VO  - Sachenrecht un Schuldrecht gewöhnteJurist wırd viel Unmut hinunterschlucken mussen.

Jeder Autor sieht sıch gezwungen, sich für ıne Wortbedeutilng VOI „Proiet'ariat“
entscheiden, nachdem der Sprachgebrauch diıesen termınus in recht verschiedenem

Inn versteht. Dıie VO erf getroffene Wahl dürfte mıt dem, W 4S „Quadragesimo
Nno  .. Proletariat und tolgerichtig Nier Entproletarisierung versteht, iıcht
Sanz übereinstimmen und erst recht VO:  S dem Begriff der Proletarität abweichen,den arl Marx ın das sozialwissenschaftliche Schrifttum eingeführt hat

Unbefriedigend erscheint der Abschnitt ber Eıgentumsbildung 1in Arbeiterhaimi
Was ert „Anteilseigentum“ versteht, wırd nırgendwo restlos klar, doch
scheint eine Gedankenverbindung um betrieblichen Miıteigentum Z bestehen. Die
enge Verknüpfung Nn1t Gewinnbeteiligung und Partnerschaft 1m Unternehmen, ın
C die Eıgentumsbildung 1n Arbeiterhand behandelt wird, verstärkt diesen Eın-

dru Bezeichnend dafür ıst auch, dafß die makroökonomische Problematik‘ alssolche Sar nıcht ZUr Sprache kommt, sondern LUr beiläufig daran erinnert wird, da
die Rücksicht aut Ordnung und Wohlergehen der Gesamtwi;ts&aft den einzel-
wirtschaftlichen Belangen vorgehe (IIL., Fr 118)

Bewundernde Anerkennung verdienen die Ausführungen ZUuUr GEWerkschaflsfl;ageun Z Streik. S1e verbinden in vorbildlicher Weıse Mut und kluge Besonnenheiıt.
Dieser Abschnitt SOW1e die den Abschluß VO:  La LIL.bildenden Ausführungen rAarMitbestimmungsrecht, tfür die ert sıch bereits als Bearbeiter der VO  D Kard Fringserausgegebenen Schrif} „ Verantwortung unl Mıtverantwortung 1n der Wırtschaft“(Köln qualifiziert hat

bis Jjetzt vorlıiegt.
bilden die Glanzstücke des $oZialkatgchiämus, soweıt

Die Sprache dieses Sozialkatechismus 1St den Kreıiısen, für die geschrıeben IS6recht glücklich angepaßt, vor allem Qu verständlich. Fa&ausdrüé&e sınd erklärt‚
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Be prechungen
entbehrliche Fremdworter sind vermieden, . die unen£behriichen A  1n SEn An
verdeutscht. Manche „Frage“ ist allerdings gefaßt, dafß inNnan erst Aus der nNntw

_ersieht, W as gemeınt 15t bzw. wohin S1e zielt. Zweitellos 1St 65 viel schwierige
eine Frage, die kurz un: bündig seın mufßß, fassen, da{fß der Gefragte weiß, was
mMan VO  w ıhm will, als eine Ntwort auszuarbeıten, be1 der iInNnan die Freiheit ha

so austührlich werden, wıe Genauigkeıt und Klarheıit ertfordern. Vielleicht
überprüft ert. VOL einer Neuauflage seine Fragen noch einmal darauf, ob einem
intelligenten Schüler ZUgemuUteEL werden kann, S1€e richtig verstehen, da{fß Crweiıls, ber welche Kenntnisse durch seine NtWwOrt sıch ausweıisen oll

Ungeachtet dieser un mancher anderer Bemängelungen 1m einzelnen, die man
anbrıngen könnte, ISt das CGGanze eine höchst beachtliche Leistung. An soz1aler
"TIraktätchenliteratur („Werkbriete“, Schulungsblätter“ USW.) besteht Überfluß, da-
gegen haben WIr kaum yrößere Werke aufzuweisen, mi1t denen INa  w in Ehren
bestehen kann Um S4 größer 1St das Verdienst des Verf., eın gyeschlossenes Werk
1n Angrıift SCHOMMECN un bereıts reı Teıle davon vorgelegt haben, AaUuUsSs dem
der Katholik sich das Wıssen aneıgnen kann, dessen für eine Wirksamkeit 1im
sozialen un! polıtischen Bereıich bedarft, Aus dem ber uch der Nichtkatholik sıch
sowohl ber den „kat  ischen Standpunkt“ als auch über das, Was in der kath-Jässig unterrichten kann.lisychen{_ Soziallehre ıberae disputation1s 1St, UV

Nell-Breuning

iner, oh Trüt%ch, Böckle, (Herausg.), FraSChH der Theolo!gieheute. SI 80 (588 5.) Zürich Köln 1957 Benzıiger. 2680
Die Feier des 150 Gründungstages des Churer Priesterseminars, der Wirkun

stätte der drei Herausgeber, ML der Herausgabe dieses Sammelwerkes begehen,
icht NUr Dozenten on Chur, sondern eıinen weıtverstreuten Mitarbeiterkreis ver

InT, war ine dankenswerte Idee Ihre Realisierung verdient den Dank noch meh
Was inan immer noch jel selten erlebt, wırd 1er versucht: eINeEe Theologie, dıe sich
als Wissenschaft 1mMm Dienst der Glaubensverkündigung versteht. Di1e existentielle,
auf das Heıl des Menschen ausgerichtete Bedeutung theologischer Arbeit 1St de
Gesichtspunkt, der die vielen, 1n Anlage und Inhalt so verschiedenen Arbeiten,

e  X "dieser Band versammelt, 1n N: Verwandtschaft hält. Dıie Herausgeber betone
ım Vorwort, da{f S1€e „die FEinsichten der heutigen Theologie ber den Kreis « er
Fachleute hinaus eiınem weıteren Kreıis theologisch Interessierter zugänglich machen“

wollen. Es iSt hoffen, dafß „der Kreis der Fachleute“ cselbst sich icht von dem
hier Dargebotenen ausschließe. Denn auch, vielleicht gerade tür dıe „Fach
leute“, 1so für dıie Spezialısten, bedarf CS solcher Werke Au in die Theologie
1St die Spezialisierung mMit ihrer Exklusivität in einer Weise eingedrungen, die Warl
auch beı hr nıcht vermijeden werden kann, ber doch Sanz besondere Getahren hat
S0 braucht auch der theologische Fachmann die Hılte solcher Werke, die seinem

Spezialgebiet wieder en Kontakt mM1t den übrigen Gebieten theologi-scher\ Arbeıtzeıgen.
Es sın 1in den reıl theologischen Stoffgebieten der Fundamentaltheologie, der

Dogmatik un der raktischen Theologie die besonderen Fragen, U1l die das Be-
mühen um die theo ogische Synthese heute kreist, VO  $ Autoren, die sich Jlängst als

Da a
erwıesen haben, dargelegt. In den Fundamentalproblemen 1St Recht u.

renze des Mythos als Mittel der Objektivierung göttlıcher Oftenbarung 1n Aus-
inandersetzung ML1t Bultmann sehr abgewogen untersucht. Das Mißbehagen CmH-

über einem allzu objektivistischen und rein Inhalt bestimmten Verhältnıis des
Glaubens und die personalistischen Überwindungsversuche werden durch Hinweıis
auf mannıgfaltige Polaritäten innerhalb der ynadenhaften Glaubenswirklichkeit

usgeglichen. Der vieldeutige Begriff Tradition WITL: eingehend aut seıne Einheit
aller Verschiedenheit untersucht. Zu diesen Fundamentalproblemen gehören dar}:fluch mehrere Untersuchungen ber die Heıilige Schrift beider Testamente.
In der Dogmatık sind unter em Thema „Natur nd Gnade“ eıne Fülle von
ufgaben darlegt, die nNneuUeEC Untersuchungen verlangen, da unsere Zeıt offenbar

inenN Blick für das übernatürliche Existential des Menschen at.
S [aup;gegensté.ndsgebiete dieses Abschnittes bieten ‘ sich die Schöpfungslehr

SA


